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Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Haushaltsplan 
des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2015 

(Nachtragshaushaltsgesetz 2015) 

Artikel 1 

Das Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen für 
das Haushaltsjahr 2015 (Haushaltsgesetz 2015) vom 18. Dezember 2014 (GV. NRW. 
S. 929) wird wie folgt geändert: 

1. In § 1 wird die Zahl ,,64 285 251 300" durch die Zahl ,,64 286 751 300" ersetzt. 

2. Der dem Haushaltsgesetz 2015 beigefügte Gesamtplan (Haushaltsübersicht, Finan
zierungsübersicht und Kreditfinanzierungsplan) wird durch den diesem Nachtrag bei
gefügten Gesamtplan ersetzt. 

3. Der dem Haushaltsgesetz 2015 beigefügte Haushaltsplan wird nach Maßgabe des 
diesem Gesetz beigefügten Nachtrags geändert. 

Artikel 2 
In krafttreten 

Das Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2015 in Kraft. 

Düsseldorf, den 20. März 2015 

Carina Gödecke 
Präsidentin 
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